
 
 

Verbindliche Reservierung - Anhänger 
 
 

Pferdeanhänger mit Frontausstieg  Von wann bis wann reservieren Sie? 
Planeanhänger 
Pferdeanhänger mit Sattelkammer  _____________________________ 
_______________________ 

 
Mieter: 
 
_________________________________ ______________________________ 
Name, Vorname Firma 
 
_________________________________ ______________________________ 
Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 
_________________________________  
Mobil  
 
_________________________________ ______________________________ 
Personalausweis-Nr. PA ausgestellt bei 
 
 
Auszug aus den Mietbedingungen:  
 
11. Reservierung und Rücktritt 
Die Reservierung des Anhängers für einen bestimmten Termin ist verbindlich. Bei vom Mieter 
veranlasstem bzw. zu vertretenem Rücktritt vom Vertrag sind abhängig vom Zeitpunkt der 
Bekanntgabe an den Vermieter die folgenden Anteile der vereinbarten Mietkosten zu zahlen: 

 bis 14 Tage vor Mietbeginn    25 %; 

 vierzehn bis sieben Tage vor Mietbeginn  50 %; 

 weniger als sieben Tage vor Mietbeginn  80 %. 
Dem Mieter bleibt es nachgelassen, einen geringeren Schaden aufgrund der Nichterfüllung des 
Vertrages nachzuweisen. 

 
 
Hiermit bestätigt der Mieter die Anerkennung der Mietbedingungen und die 
verbindliche Reservierung des o.g. Anhängers. 
 
 
_________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift Mieter 
 
 
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück! 
Per Fax an: 02641 902098 oder per E-Mail an: mail@anhaenger-aw.de 
  



Mietbedingungen 
1. Allgemeines 
Grundlage dieses Mietvertrags sind ausschließlich die aufgeführten Vertragsbedingungen. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Der 
Mieter erkennt durch seine Unterschrift an, dass er den Anhänger in verkehrssicherem, einwandfreiem und ordnungsgemäßem Zustand 
übernommen hat. Etwa vorhandene Schäden werden im Mietvertrag dokumentiert. Er verpflichtet sich, den Anhänger inklusive aller Auf- und 
Anbauten pfleglich zu behandeln und in dem Zustand zurückzugeben, in dem er ihn übernommen hat. Der Anhänger wird bis zu Beginn der 
festgelegten Mietzeit am vereinbarten Ort an den Mieter übergeben. Die Beladung des Anhängers ist nur im gesetzlichen Rahmen zulässig. Der 
Mieter fährt das Fahrzeug selbst oder stellt den Fahrer und haftet für diesen. Er ist dafür verantwortlich, dass der jeweilige Fahrer eine für das 
Fahrzeug gültige Fahrerlaubnis besitzt. Vor der Fahrzeugübernahme erhält der Vermieter bzw. dessen Bevollmächtigter Einsicht in den 
Führerschein und Personalausweis des Mieters.  
2. Auslandsfahrten 
Fahrten ins europäische Ausland müssen bei Abschluss des Mietvertrages ausdrücklich dem Vermieter gemeldet werden. Bei Verletzung dieser 
Verpflichtung durch den Mieter haftet dieser für sämtliche daraus sich evtl. ergebenden Schäden, insbesondere für den Mietausfall (s. Ziff.7) 
3. Besondere Pflichten des Mieters 
Der Mieter ist verpflichtet, den Anhänger schonend zu behandeln und alle für die Benutzung eines Anhängers bestehenden Vorschriften und 
Gesetze sorgfältig zu beachten. Der Mieter darf den Anhänger nur selber mit einem Zugfahrzeug ziehen. Weitere berechtigte Fahrer müssen dem 
Vermieter bei Vertragsabschluss gemeldet werden. Firmen, Vereine etc. haben für die Mietdauer ein genaues Fahrerverzeichnis zu führen. (Name 
des Fahrers, genauer Zeitraum, Kennzeichen Anh. u. Zug-KFZ) Dieses Verzeichnis ist mind. 12 Monate aufzubewahren. Der Mieter ist dafür 
verantwortlich, dass die berechtigten Fahrer die dem Mieter aus dem Vertrag obliegenden Pflichten erfüllen. Zur Sorgfaltspflicht des Mieters 
gehört insbesondere die ständige Überwachung der Verkehrssicherheit. Eine Belastung des Anhängers über das gesetzlich zulässige Maß hinaus 
ist unzulässig. Der Mieter hat den Anhänger sorgfältig gegen Diebstahl zu sichern. Verstößt der Mieter gegen diese Bedingung, so hat er dem 
Vermieter vollen Schadenersatz bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes des Anhängers zuzüglich Mietausfall (s.Ziff.7) zu leisten. 
4. Mietdauer und Rückgabe 
Der Mietpreis gilt für 24 Stunden ab vereinbarter Übergabezeit des Anhängers. Der Mieter verpflichtet sich, den Anhänger in dem von ihm 
übernommenen gereinigten Zustand am vereinbarten Tag zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzugeben. Bei frühzeitiger Rückgabe bleibt der 
Mietpreis unverändert. Wird der Rückgabetermin überschritten, ist der Vermieter zu benachrichtigen, außerdem ist der Mieter für jede 
angefangenen 24 Stunden zur Zahlung einer Tagesmiete verpflichtet. Der Vermieter ist zudem berechtigt, neben den zusätzlichen Mietkosten, 
einen Zuschlag von 10 EUR für jeden weiteren angebrochenen Tag als pauschale Entschädigung zu verlangen. Nach 48 Stunden ohne 
Benachrichtigung erfolgt Anzeige wegen Unterschlagung. Die nicht rechtzeitige Rückgabe des Anhängers sowie der Fahrzeugpapiere verpflichtet 
den Mieter zum Ersatz des dem Vermieter hieraus entstehenden Schadens und Mietausfalls (s.Ziff.7) und zur Zahlung der vereinbarten 
Tagesmiete. 
5. Zahlungsbedingungen 
Mietpreis und Kaution sind in BAR fällig bei Vertragsabschluss. Die Höhe der Forderungen des Vermieters begrenzt die Kaution nicht. 
Mängeleinreden und Aufrechnungen sind ausgeschlossen.  
6. Auftreten von Schäden 
Bei Auftreten von Schäden ist Zwecks Durchführung der Reparatur sofort telefonisch die Weisung des Vermieters einzuholen. Andernfalls trägt 
der Mieter die hierfür anfallenden Kosten und haftet für jeden Schaden, den der Vermieter durch Nichtbeachtung dieser Vertragsbestimmung 
erleidet. Beschädigte Teile sind aufzuheben und dem Vermieter bei Rückgabe des Anhängers vorzulegen. Ohne Absprache oder absprachewidrig 
vorgenommene Veränderungen am Anhänger werden von einem Meisterbetrieb / einer Fachwerkstatt behoben. Die dabei anfallenden Kosten 
werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 
7. Haftung des Mieters 

Der Mieter haftet für jeden entstandenen unmittelbaren und mittelbaren Schaden an dem vermieteten Anhänger, der auf ein schuldhaftes 
Verhalten des Mieters zurückzuführen ist, in voller Höhe. Der Mieter stellt den Vermieter im Innenverhältnis von jedweder Inanspruchnahme durch 
Dritte, die beim Betrieb des Anhängers durch den Mieter einen Schaden erlitten haben, vollumfänglich frei. Der Mieter haftet für die 
Reparaturkosten im Schadensfall. Darüber hinaus haftet er in voller Höhe für Abschleppkosten, Sachverständigengebühren, Wertminderung und 
Mietausfall. Der Anhänger ist gemäß den jeweils geltenden Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) wie folgt versichert: 
Haftpflichtversicherung: 100 Mio EUR, bei Personenschäden 100 Mio EUR. Teilkaskoversicherung: Deckung von Schäden im Falle von Brand, 
Explosion, Entwendung und Elementarereignissen sowie Glas- und Wildschäden mit 300 EUR SB. Der Mieter ist für die Einhaltung der 
Anhängerlast seines Fahrzeuges allein verantwortlich. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Mieter, einem Dritten oder 
an einer Sache durch den Mietgegenstand entstehen. Im Falle eines Schadens, bei dem der vermietete Anhänger beschädigt oder zerstört 
worden ist, haftet der Mieter auch für den dem Vermieter während der Dauer der Reparatur des beschädigten oder der Ersatzbeschaffung des 
zerstörten Anhängers entstehenden Mietausfalls. Der Vermieter ist in diesen Fällen berechtigt, pauschal für die Anzahl der Tage, die 50 % der 
tatsächlichen Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungsdauer ausmachen, pro Tag den Tagesmietpreis zu verlangen. Beiden Parteien des 
Mietvertrages bleibt nachgelassenen, einen höheren bzw. einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. 
8. Besondere Pflichten des Mieters bzw. Fahrers bei Unfall 
Zur Ermittlung der Unfalltatsachen ist stets die Polizei hinzuzuziehen und darauf zu bestehen, dass der Unfall polizeilich aufgenommen wird, auch 
dann, wenn kein anderer Unfallbeteiligter vorhanden ist. Bei Beschädigung des Anhängers, insbesondere durch Verkehrsunfall, sind der Mieter 
oder dessen Fahrer verpflichtet, Namen, Vornamen und Anschrift aller Unfallbeteiligten und Zeugen, ferner Zeit, Ort, Straße sowie die 
polizeilichen Kennzeichen der Unfallbeteiligten Fahrzeuge festzuhalten. Erklärungen zur Schuldfrage dürfen anderen Unfallbeteiligten gegenüber 
nicht gemacht werden. Der Vermieter ist sofort telefonisch zu benachrichtigen und anschließend ist ihm eine wahrheitsgemäße schriftliche 
Darstellung über den Unfallverlauf zu geben. Handelt der Mieter oder dessen Fahrer dieser Vorschrift zuwider, so haftet der Mieter dem Vermieter 
in vollem Umfang.  
9. Haftung des Vermieters 
Steht das gemietete Fahrzeug zum vereinbarten Übergabetermin nicht zur Verfügung, sei es als Folge eines Unfalls, wegen 
langwieriger Reparaturen und sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände, haben beide Partner das Recht, diesen Vertrag zu 
kündigen. Im Falle dieser Kündigung erhält der Mieter etwa bis dahin geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Für den Ausfall des Anhängers 
und die daraus resultierende Unmöglichkeit der Übergabe an den Mieter am vereinbarten Ort und zur vereinbarten Zeit haftet der Vermieter nur 
bei Vorsatz. Eine weitergehende Haftung – auch für grobe Fahrlässigkeit – ist ausgeschlossen. 
10. Reinigungsgebühren 

Wird bei Rückgabe des Anhängers festgestellt, dass der Mieter seinen Reinigungspflichten (siehe oben Pkt. 4) nicht oder nur teilweise 
nachgekommen ist, so erhebt der Vermieter eine zusätzliche Reinigungspauschale in Höhe von 20 EUR. 
11. Reservierung und Rücktritt 
Die Reservierung des Anhängers für einen bestimmten Termin ist verbindlich. Bei vom Mieter veranlasstem bzw. zu vertretenen 
Rücktritt vom Vertrag sind abhängig vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an den Vermieter die folgenden Anteile der vereinbarten Mietkosten zu 
zahlen: 
bis 14 Tage vor Mietbeginn   25 %; 
vierzehn bis sieben Tage vor Mietbeginn  50 %; 
weniger als sieben Tage vor Mietbeginn  80 %. 
Dem Mieter bleibt es nachgelassen, einen geringeren Schaden aufgrund der Nichterfüllung des Vertrages nachzuweisen. 
13. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke 
finden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur 
Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 
14. Gerichtsstand 
Sofern rechtlich zulässig, ist für sämtliche Streitigkeiten und unabhängig vom jeweiligen Streitwert aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler sachlich und örtlich zuständig. 


